sanwaltskammer Koblenz

Antrag
einer europdischen Rechtsanwailtin/eines europdischen Rechtsanwalts
auf Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer gem. § 2 EuRAG

An den
Prasidenten der

RechtsanwaltskammerKoblenz
Rheinstralle 24
56068 Koblenz

Adresse der zusténdigen Rechtsanwaltskammer

Anlagen: 1. Lickenloser Lebenslauf mit Lichtbild
2. Staatsangehorigkeitsnachweis gem. § 3 Abs. 1 EuRAG

3. Bescheinigung der im Herkunftsstaat zustédndigen Stelle Gber die Zugehorigkeit zu

dem Beruf des europaischen Rechtsanwalts, die nicht dlter als 3 Monate ist und

der eine beglaubigte Ubersetzung beiliegt (§ 3 Abs. 2 EuRAG).
4. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung im Original

5. gegebenenfalls beglaubigte Ablichtung(en) der Promotionsurkunde oder

weiterer Nachweise Uber den Erwerb akademischer Grade

Ich beantrage, mich als europdische Rechtsanwaltin/als europdischen Rechtsanwalt
in die Rechtsanwaltskammer aufzunehmen.

Antragsteller/in (Name, Vornamen, ggf. auch Geburtsname)

Wohnung (Stralte, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) Tagsuber erreichbar unter Tel.-Nr.:
Geburtsdatum und Herkunftsstaat Staatsangehdrigkeit
Ich Ube seit in meine berufliche Tatigkeit

(Ort und Land des Herkunftsstaates)

Rechtsanwaltskammer Telefon: Internet: Kammerprésident: Geschéftsfiihrerin: Deutsche Bank AG Postbank
Koblenz (0261) 30 33 50 www.rakko.de JR Friedrich Jansen Marga Buschbell-Steeger Koblenz Kéln
Rheinstr. 24 Telefax: E-Mail: Kto.: 14 94 84 Kto.: 157 040 507

56068 Koblenz (0261) 30 33 522 Info@rakko.de BLZ: 570 700 45 BLZ: 370 100 50

BIC Code DEUTDES5M570
IBAN DE78 5707 0045 0014 948400
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als aus. Meine zustandige Berufskammer im

(Berufsbezeichnung des Herkunftsstaates)

Herkunftsstaat ist:

(genaue Bezeichnung und vollstédndige Adresse)

O Meinen Wohnsitz werde ich nach meiner Aufnahme beibehalten.

O Meinen Wohnsitz werde ich nach meiner Aufnahme nehmen

(StraRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

O Meine Kanzlei werde ich einrichten

(StralRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

bei:

Eine Schriftliche Bestatigung des / der Kanzleiinhaber / s ist beigeflgt.

O an meinem Wohnsitz.
Die dortigen Telekommunikationsdaten sind:

Tel.: Fax:

E-Mail:

Eine schriftliche Darlegung der Trennung zwischen Kanzlei und Privatbereich ist
beigeflgt.

Rechtsanwaltskammer Telefon: Internet: Kammerprésident: Geschéftsfiihrerin: Deutsche Bank AG Postbank
Koblenz (0261) 30 33 50 www.rakko.de JR Friedrich Jansen Marga Buschbell-Steeger Koblenz Kéin

Rheinstr. 24 Telefax: E-Mail: Kto.: 14 94 84 Kto.: 157 040 507
56068 Koblenz (0261) 30 33 522 Info@rakko.de BLZ: 570 700 45 BLZ: 370 100 50

BIC Code DEUTDES5M570
IBAN DE78 5707 0045 0014 948400
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Fragebogen

zum Antrag auf Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer

Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. durch zuséatzliche Angaben erganzen. Reicht der vorgesehene

Platz nicht aus, bitte vollstdndige Angaben auf unterschriebenem, besonderem Blatt beifligen.

Fragen Erlduterungen Antworten
1 | Haben Sie bereits anderweitig oder frilher |Wenn ja, bei welcher Zulassungsbehérde? O nein O ja
die Aufnahme in eine
Rechtsanwaltskammer beantragt?
2 Ist Ihre Aufnahme in die §§ 7, 14 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
Rechtsanwaltskammer bereits einmal EuRAG
versagt, widerrufen oder zurlickgenommen
worden? ggf. ndhere Angaben auf gesonderten Blatt
3 Haben Sie nach einer Entscheidung des § 7 Nr. 1 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
BVerfG ein Grundrecht verwirkt? EuRAG
4 | Besitzen Sie infolge strafgerichtlicher § 7 Nr. 2 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
Verurteilung nicht die Fahigkeit zur EuRAG
Bekleidung 6ffentlicher Amter?
Wer wegen eines Verbrechens zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr
verurteilt wurde, verliert fir die Dauer von 5
Jahren die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu
bekleiden (§ 45 Abs. 1 StGB)
5 |Sind Sie durch rechtskréaftiges Urteil aus § 7 Nr. 3 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
der Rechtsanwaltschaft ausgeschlossen EuRAG
und sind seit der Rechtskraft noch keine
8 Jahre verstrichen?
6 |Ist gegen Sie im Verfahren uber die § 7 Nr. 4 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 EuRAG | nein O ja

Richteranklage auf Entlassung oder im
Disziplinarverfahren auf Entfernung aus
dem Dienst rechtskraftig erkannt worden?

Dieser Versagungsgrund kommt in Betracht
fur frihere Richter, Staatsanwalte,
Rechtspfleger und Notare. Voraussetzung ist
eine rechtskraftige Entlassung.

Rechtsanwaltskammer

Koblenz

Rheinstr. 24
56068 Koblenz

Telefon:

(0261) 30 33 50
Telefax:
(0261) 30 33 522

Internet: Kammerprésident:
www.rakko.de JR Friedrich Jansen
E-Mail:

Info@rakko.de

Deutsche Bank AG
Koblenz

Kto.: 14 94 84
BLZ: 570 700 45

BIC Code DEUTDES5M570

Geschaéftsfihrerin:
Marga Buschbell-Steeger

Postbank

Koln

Kto.: 157 040 507
BLZ: 370 100 50

IBAN DE78 5707 0045 0014 948400
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7 |Sind gegen Sie Strafen verhadngt worden? |§ 7 Nr. 5 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
EuRAG
Bitte ggf. erkennende Stelle (Gericht,
Staatsanwaltschaft) und Aktenzeichen
angeben. Es sind auch Verurteilungen und
MaRBnahmen anzugeben, die nicht in ein
Fiihrungszeugnis oder ein
Behdordenfiihrungszeugnis aufgenommen
werden. Die Rechtsanwaltskammer hat gem.
§ 36 Abs. 1 und 2 BRAO ein Recht auf
unbeschrankte Auskunft aus dem
Bundeszen-tralregister. Nicht anzugeben sind
Verurteilungen, die bereits nach den Regeln
des BZRG getilgt sind.
8 |Sind oder waren gegen Sie § 7 Nr. 5 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
EuRAG
a) Strafverfahren
b) Disziplinarverfahren Eingestellte Ermittlungsverfahren sind
c) anwaltsgerichtliche Verfahren anzugeben, soweit sie gemaf
. - § 170 Abs. 2 StPO wegen
oder Ermittlungsverfahren zu den Schuldunfahigkeit,
0.g. Verfahrensarten anhangig? §§ 20,21 SiGB
- §§ 153, 153a-f, 154, 154a-e StPO
- § 205 StPO
vorlaufig oder endgiiltig eingestellt wurden.
9 | Bekdmpfen Sie die freiheitlich-demokra- § 7 Nr. 6 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
tische Grundordnung in strafbarer Weise? | EuRAG
10 | Leiden Sie an einer Sucht oder bestehen |§ 7 Nr. 7 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
sonstige gesundheitliche EuRAG
Beeintrachtigungen, die Sie nicht nur
vorlibergehend an der ordnungsmaRigen Wenn es zur Priifung des
Berufsausiibung hindern kénnen? Versagungsgrundes erforderlich ist, gibt der
Vorstand dem Betroffenen auf, ein arztliches
Gutachten Uber seinen Gesundheitszustand
vorzulegen, § 15 BRAO.
Rechtsanwaltskammer Telefon: Internet: Kammerprésident: Geschéftsfiihrerin: Deutsche Bank AG Postbank
Koblenz (0261) 30 33 50 www.rakko.de JR Friedrich Jansen Marga Buschbell-Steeger Koblenz Kéln
56065 Koblenz (03613033522 Info@rakko.de L2 570 700 45 L7 370 10050

BIC Code DEUTDES5M570
IBAN DE78 5707 0045 0014 948400
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11 | Wollen Sie nach lhrer Aufnahme neben § 7 Nr. 8 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O nein O ja
dem Rechtsanwaltsberuf noch eine weitere | EURAG
Tatigkeit ausiiben?
Siehe auflerdem Merkblatt ,Ausiibung einer
sonstigen beruflichen Tatigkeit".
12 |a) Sind Ihre Vermdgensverhaltnisse § 7 Nr. 9 BRAO i.V.m. § 4 Abs. 1 O ja O
geordnet? EuRAG nein
b) Sind Sie in einem der Schuldnerver- 9gf. néh?re Ar_'gaben’ insbesondere Uber O nein O ja
zeichnisse bei einem Amtsgericht gegen Sie gerichtete
26 Abs. 2 InsO 915 ZPO Zwangsvollstreckungsmafinahmen, auf
(§ S nsO, § ) gesondertem Blatt eingetragen
c) Ist in den letzten 3 Jahren ein Antrag O nein O ja
auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens
Uber lhr Vermdgen gestellt worden oder
lauft ein solches Verfahren?
13 | Gehoren Sie in lhrem Herkunftsstaat § 8 EuRAG O nein O ja

einem Zusammenschluss zur
gemeinsamen Berufsausiibung an? Wenn
ja, wie sind dessen Bezeichnung und
Rechtsform?

Die vorstehenden Fragen habe ich in Kenntnis des § 36 Abs. 1 und 2 BRAO vollstdndig und
wahrheitsgemaR beantwortet. Meine Mitwirkungspflicht ergibt sich aus § 32 S. 1 BRAO i.V.m. § 26
VwVfG.

Mit der Beiziehung etwa vorhandener Personalakten bei anderen Rechtsanwaltskammern /

Justizverwaltungen oder sonstigen Behorden sowie der Anfertigung von Kopien und deren

Aufbewahrung erkldre ich mich einverstanden.

Mir ist bekannt, dass meine Daten von der Rechtsanwaltskammer gespeichert werden und teilweise

in einem Regionalverzeichnis und nach Ubermittlung an die BRAK in einem bundeseinheitlichen

Gesamtverzeichnis im Internet veroffentlicht werden.

Rechtsanwaltskammer Telefon: Internet: Kammerprésident:
Koblenz (0261) 30 33 50 www.rakko.de JR Friedrich Jansen
Rheinstr. 24 Telefax: E-Mail:

56068 Koblenz (0261) 30 33 522 Info@rakko.de

Geschaéftsfihrerin: Deutsche Bank AG Postbank

Marga Buschbell-Steeger Koblenz Kéin
Kto.: 14 94 84 Kto.: 157 040 507
BLZ: 570 700 45 BLZ: 370 100 50

BIC Code DEUTDES5M570
IBAN DE78 5707 0045 0014 948400
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Eine Bescheinigung der im Herkunftsstaat zustédndigen Stelle iiber meine Zugehdorigkeit zu dem
Beruf werde ich der Rechtsanwaltskammer gem. § 6 Abs. 2 EuRAG jahrlich neu vorlegen

Fir meine Vereidigung gemal § 12a BRAO mache ich folgende Angaben:

1 Ich mdchte den Berufseid gemall § 12a BRAO mit / ohne religidser
Beteuerungsformel leisten.

1 Ich mdchte aus Glaubens- oder Gewissensgriunden keinen Eid, sondern das
Geldbnis gemal § 12a Abs. 4 BRAO leisten.

1 Ich mdchte anstelle des Eides gemaf § 12a Abs. 3 BRAO die Beteuerungsformel
nach dem (genaue Bezeichnung) Gesetz leisten.

Die Verwaltungsgebuhr in Hohe von 200,00 € habe ich am durch
1 Uberweisung auf das Konto der Rechtsanwaltskammer Koblenz
bei der Deutschen Bank AG Koblenz, Kto. 14 94 84, BLZ 570 700 45,

O entrichtet

Ort und Datum Unterschrift

Rechtsanwaltskammer Telefon: Internet: Kammerprésident: Geschéftsfiihrerin: Deutsche Bank AG Postbank
Koblenz (0261) 30 33 50 www.rakko.de JR Friedrich Jansen Marga Buschbell-Steeger Koblenz Kéln

Rheinstr. 24 Telefax: E-Mail: Kto.: 14 94 84 Kto.: 157 040 507
56068 Koblenz (0261) 30 33 522 Info@rakko.de BLZ: 570 700 45 BLZ: 370 100 50

BIC Code DEUTDES5M570
IBAN DE78 5707 0045 0014 948400




Merkblatt fir die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
-Ausiibung einer sonstigen beruflichen Tatigkeit-

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.1992 —NJW 1993, 317-
wurden die Voraussetzungen fir die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bei gleichzeitiger
Auslibung einer weiteren beruflichen Tatigkeit neu definiert. Voraussetzung fur die
Vereinbarkeit ist, dass Sie rechtlich und tatsachlich in der Lage sind, neben lhrem Zweitberuf
den Anwaltsberuf auszutben.

Eine Unvereinbarkeit liegt nach der standigen Rechtsprechung vor, wenn die tatséchliche
Mdglichkeit nicht gegeben ist, den Anwaltsberuf in einem, wenn auch beschrankten, so doch
irgendwie nennenswertem Umfang auszuiiben. Eine geringfligige Moglichkeit, sich als
Rechtsanwalt zu betatigen, reicht nicht aus (BGHZ 33, 266, 268; BGH, Beschl. vom
17.12.1990 - BRAK-Mitteilungen 1991, 102). Diese Rechtsprechung ist vom
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 04.11.1992 ausdrtcklich gebilligt
worden.

Ob ein Rechtsanwalt tatsachlich in der Lage ist, den Anwaltsberuf in nennenswertem
Umfang auszuilben, bestimmt sich danach, inwieweit im Einzelfall die durch die anderweitige
Inanspruchnahme bedingten Grenzen seiner Arbeitskraft ihm noch eine ordnungsgemaliie
Betatigung als Anwalt von mehr als nur unerheblichem Umfang gestatten. Dies ist
anzunehmen, wenn der Rechtsanwalt tber seine Dienstzeit hinreichend verfiigen kann,
wéhrend seiner Dienststunden nicht nur in Ausnahmeféllen zu erreichen ist und die zu
Uberwindende Entfernung zwischen Kanzleiort und Beschéaftigungsort zu keinen erheblichen
Erschwernissen fur die Austibung des Anwaltsberufs fihren (BGHZ 71, 138, 142).

Ferner missen Sie rechtlich in der Lage sein, neben lhrem Zweitberuf die Tatigkeit eines
Rechtsanwalts auszuiiben. Hierzu legen Sie dem Zulassungsantrag bitte eine Kopie Ihres
Anstellungsvertrages, eine Stellenbeschreibung (sofern sich die Art der Tatigkeit nicht bereits
aus dem Anstellungsvertrag ergibt) sowie eine unwiderrufliche Einverstandnis- und
Freistellungserklarung lhres Arbeitgebers, und zwar in Abdnderung bzw. Erganzung des
Arbeits- / Angestelltenvertrages, entsprechend dem nachfolgenden Muster bei:

Zu dem Antrag des/der ... auf Zulassung zur Rechtsanwaltschalft erklaren wir hiermit in
Abanderung bzw. Ergdnzung des Arbeits- / Angestellten-vertrages vom

-unser unwiderrufliches Einverstandnis, dass Sie neben lhrer Tatigkeit als Angestellte /
Angestellter den Beruf als Rechtsanwalt ausiiben,

-dass Sie nicht gehalten sind, Belegschaftsmitglieder nach der Gebihrenordnung oder
unentgeltlich zu beraten oder zu vertreten,

-dass Sie sich auch wahrend der Dienststunden zur Wahrnehmung etwaiger anwaltlicher
Termine und Besprechungen jederzeit von Ihrem Dienstplatz entfernen dirfen, ohne im
Einzelfall eine Erlaubnis hierfir einholen zu miussen, selbst wenn etwaige fir Ihren
Arbeitgeber wahrzunehmenden Termine mit den in lhrer Anwaltspraxis anstehenden
Terminen kollidieren.

- dass aulRerhalb dieser Erklarung keine mindlichen oder schriftlichen Vereinbarungen
existieren, die anwaltliche Tatigkeit einschranken kénnen.

Sofern Sie Ihre Kanzlei in Ihrer Wohnung einrichten wollen, ist Ihre jederzeitige
Erreichbarkeit, die Entgegennahme von Zustellungen und das Tatigwerden in Eilfallen
sicherzustellen.
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Hinweise
zum Antrag auf Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer nach EURAG

Der Antrag auf Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer 5.
ist an die Rechtsanwaltskammer zu richten, in deren
Bezirk Sie aufgenommen werden wollen.

Der liickenlose Lebenslauf soll maschinenschriftlich
gefertigt sein und insbesondere enthalten:

a) Name der Eltern,

b) berufliche Beschaftigungen, deren Dauer und
die jeweiligen Arbeitgeber,

c) Angaben Uber besondere Fahigkeiten und andere
Berufsberechtigungen (z.B. Steuerberater, Steuer-
bevollmachtigter, Wirtschaftsprufer, Sachver-
sténdiger, Lehrauftrage, Dolmetscher- oder
Ubersetzerdiplome und dgl.), 6.

d) Angaben Uber akademische Grade (auch solche
auslandischer Universitaten) mit deutscher Uber-
setzung. Die Ubersetzung muR von einem ver-
eidigten Ubersetzer oder Dolmetscher gefertigt
oder beglaubigt sein.

Dem Lebenslauf ist ein aktuelles Lichtbild beizufiigen.

Der Lebenslauf soll in deutscher Sprache abgefal3t

sein. Falls er in der Muttersprache gefertigt ist, muf

auch eine Ubersetzung in die deutsche Sprache vorge- 7.
legt werden. Die Ubersetzung mufR von einem vereidig-

ten Ubersetzer oder Dolmetscher gefertigt oder beglau-
bigt sein.

Die Bescheinigung der im Herkunftsland zustandigen
Behorde Uber die Zugehorigkeit zu dem Beruf mufd in
amtlich beglaubigter Abschrift und in Ubersetzung in die
deutsche Sprache vorgelegt werden. Die Ubersetzung
muB von einem vereidigten Ubersetzer oder Dolmet-
scher gefertigt oder beglaubigt sein. Entsprechendes
gilt fur den Staatsangehorigkeitsnachweis.

Es wird gebeten, etwa veranlate weitere Ausfiihrun-
gen zu den Fragen des Vordrucks so ausfihrlich zu
halten, dal} die erforderliche Prifung im Hinblick auf § 7
BRAO ohne weitere Riickfragen mdglich ist. Zum Bei-
spiel wird gebeten, bei evtl. Verfahren (z.B. Strafverfah-
ren, Ermittlungsverfahren oder Zwangsvollstreckungs-
verfahren) auch die Behorden/das Gericht und das
Aktenzeichen anzugeben und fiir den Fall einer beab-
sichtigten anderen beruflichen Tatigkeit neben dem
Anwaltsberuf Art und Umfang dieser Tatigkeit ausfihr-
lich zu beschreiben sowie eine Ablichtung des Anstel-
lungsvertrages und eine Bestatigung des Arbeitgebers
beizufligen, dal® Sie durch lhre Dienstpflichten nicht an
der Ausiibung des Rechtsanwaltsberufs gehindert sind.
Beachten Sie die anliegenden Hinweise.

Rechtsanwaltskammer Telefon: Internet: Kammerprdasident:
Koblenz (0261) 30 33 50 www.RAKKo.de JR Dr. N. Westenberger
Rheinstr. 24 Telefax: E-Mail:

56068 Koblenz (0261) 30 33 522 Info@RAKKo.de

Nach § 7 Abs. 1 EURAG i.V.m. § 51 BRAO besteht die
Verpflichtung, eine Berufshaftpflichtversicherung zur
Deckung der sich aus der Berufstatigkeit ergebenden
Haftpflichtgefahren flir Vermdgensschaden mit einer
Mindestversicherungssumme von € 250.000,00 und
einer Jahreshochstleistung von mindestens 1 Mio. €
abzuschlieen oder die dementsprechende Erstre-
ckung der heimatlichen Berufshaftpflichtversicherung
auf die Tatigkeit in Deutschland nachzuweisen.

Die Aufnahme erfolgt erst, wenn der Nachweis oder
eine vorlaufige Deckungszusage vorliegt (§ 12 Abs. 2
BRAO). Dem Antrag ist ein Versicherungsnachweis
oder mindestens eine vorlaufige Deckungszusage des
Versicherers beizufiigen.

Der Anwalt mul} in dem Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer, in die er aufgenommen ist, die Kanzlei ein-
richten. Kommt der Anwalt dieser Pflicht nicht binnen
drei Monaten nach Aufnahme in die Rechtsanwalts-
kammer nach oder gibt er die Kanzlei auf, ist die Auf-
nahme in die Rechtsanwaltskammer zu widerrufen.

Der Anwalt hat bei der Fiihrung seiner Berufsbezeich-
nung den Herkunftsstaat anzugeben. Er ist berechtigt,
im beruflichen Verkehr zugleich die Bezeichnung "Mit-
glied der Rechtsanwaltskammer" zu verwenden.

Fir die Rechtsstellung nach Aufnahme in die Rechts-
anwaltskammer gelten gemaR § 6 Abs. 1 EURAG
weitgehend die Vorschriften der BRAO. Insbesondere
hat das Kammermitglied die Berufspflichten eines
Rechtsanwalts (§§ 43 — 57 BRAO) und die hierzu er-
gangenen Vorschriften zu beachten. Es unterliegt der
Berufsaufsicht des Vorstands der Rechtsanwaltskam-
mer und der Berufsgerichtsbarkeit der Anwaltschaft,
sofern Pflichtverletzungen nicht Gberwiegend mit der
Ausubung eines anderen Berufs zusammenhangen, in
dem das Kammermitglied einer anderen Disziplinar-,
oder Berufsgerichtsbarkeit untersteht.

Das Verfahren auf Aufnahme in die Rechtsanwalts-
kammer kann u.a. wegen der Beiziehung von Perso-
nalakten langere Zeit in Anspruch nehmen. Es wird
deshalb gebeten, von Riickfragen abzusehen. Von der
Zulassung oder etwaigen Hinderungsgriinden werden
Sie umgehend unterrichtet.

Es wird gebeten, die anfallende Gebuhr von € 200,00
unter Angabe des Verwendungszweckes auf das
Konto der Rechtsanwaltskammer Koblenz bei der
Deutschen Bank AG Koblenz, Konto-Nr. 14 94 84, BLZ
570 700 45 zu entrichten.

GeschdftsfUhrerin: Deutsche Bank AG ~ Postbank
Marga Buschbell-Steeger Koblenz KéIn
BLZ: 570 700 45 BLZ: 370 100 50
Kto.: 1494 84 Kto.: 157 040 507



	Antrag Aufnahme EuRAG
	Hinweise
	Antrag Aufnahme EuRAG
	Merkblatt_5
	Merkblatt für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
	Neuzulassung

	eurag_6




